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Worum geht es?

§ Wie wird das Gesetz konkret angewendet?
§ Wie weit haben die Strukturen sich etabliert?
§ Position der Hospiz- und Palliativmediziner
§ Position der Betreiber von Hospizen und Palliativeinrichtungen
§ Vergleich mit anderen Ländern
§ Ihre Meinung interessiert mich/uns!



Eine Art Overtüre: M.A.S.H. (Robert Altman, 1970)

wikipedia

Refrain: suicide is painless, it brings on many changes
And I can take or leave it as I please
(comp.: Johnny Mandel 1970, lyr.: Michael Altman)



Zeitschiene der Diskussion & politischen Willensbildung

§ Entscheidung des VfGH (Dezember 2020)
§ Dialogforum des Justizministeriums (April 2021)
§ Ministerialentwurf einer Neuregelung (23.10.2021)
§ Begutachtungsfrist (November 2021) 

§ 3 Wochen, bei laufender Covid-Pandemie
§ Parlamentarisches Verfahren (7. - 31.12.2021)
§ Inkrafttreten (01.01.2022): „Bundesgesetz, mit dem ein 

Sterbeverfügungsgesetz (StVfG) erlassen wird sowie das 
Suchtmittelgesetz und das Strafgesetzbuch geändert werden“

§ Verlautbarung (StVfG), BGBl. I Nr. 242/2021



Was gilt als schwere Erkrankung im Sinne des StVfG?

Unheilbare, zum Tod führende 
Krankheit 
§ „Krankheit“: regelwidrige Körper- oder 

Geisteszustand, der eine Krankenbehandlung 
notwendig macht

§ Umfasst auch Unfallfolgen
§ „Unheilbarkeit“: beurteilt nach dem Stand der 

Wissenschaft zum Zeitpunkt der Aufklärung; 
nur für die Person realistisch verfügbare 
Behandlungen sind für die Beurteilung 
einzubeziehen 

§ „Zum Tod führend“: Krankheit muss mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum 
Tod führen und für ihn überwiegend kausal 
sein Nicht erforderlich: ein bestimmtes 
Krankheitsstadium (z.B. terminale Phase)

Schwere, dauerhafte Krankheit 

§ Anhaltende Symptome, deren Folgen die 
gesamte Lebensführung beeinträchtigen 

§ „Schwer“: hängt von der in einer 
Gesamtschau zu würdigenden Erheblichkeit 
und Wichtigkeit der Gesundheitsschädigung 
ab 

§ „Dauerhaft“: es ist von einem lang 
andauernden Zustand auszugehen (bedeutet 
nicht: „für immer“) Beispiele (abhängig von 
konkretem Verlauf): Multiple Sklerose, 
Morbus Parkinson



Die einzelnen Schritte

SuizidPräparatabgabeSterbeverfügungAufklärung



Im StVfG nicht beschriebene Bereiche (außerhalb, idealerweise vorher)

Begleitung, Beratung, Behandlung, Betreuung
§ Alter
§ Krankheit
§ Lebenskrisen
§ Pflegebedürftigkeit

SuizidPräparatabgabeSterbeverfügungAufklärung

Tod



Im StVfG nicht beschriebene Bereiche (außerhalb, idealerweise vorher)

Wer darf aufklären?
§ > 2 voneinander unabhängige (dazu bereite) Ärzte
§ > 1 mit palliativmedizinischer Qualifikation

Was wird dabei beurteilt?
§ Entscheidungsfähigkeit, Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit (sonst Abklärung durch 

Psychiatrie/Psychologie)
§ Krankheit gemäß  StVfG + Leiden; evtl. terminale Phase
§ Konkrete Alternativen zum Suizid
§ Aufklärung & Dosierung tödliches Präparat

Was resultiert daraus? – Dokumentation über Aufklärung

SuizidPräparatabgabeSterbeverfügungAufklärung
2 Ärzte 
(davon 1x Palliativ) Tod



Im StVfG nicht beschriebene Bereiche (außerhalb, idealerweise vorher)

Wer darf aufklären?
§ Ein (dazu bereites) Notariat oder eine (dazu bereite) Patientenanwaltschaft

Wann darf dieser Schritt erfolgen?
§ > 12 Wochen nach erster ärztlicher Aufklärung
§ Ausnahme: Verkürzung auf > 2 Wochen nach erster ärztlicher Aufklärung, wenn terminale Phase 

der Krankheit
§ maximal 1 Jahr nach zweiter ärztlicher Aufklärung

Was passiert dabei?
§ Bestätigung: Identität, Freiwilligkeit, Entscheidungsfähigkeit
§ Wiedergabe der ärztlichen Aufklärung
§ Belehrung über rechtliche Aspekte (inkl. Alternativen und rechtliche Grenzen)
§ Ggf. Hilfe - leistende Person benennen
§ Übernahme der Dosierungsanordnung

Ergebnis? – Urkunde, die in einem Register eingetragen wird

SuizidPräparatabgabeSterbeverfügung
Notariat

Patientenanwalt

Aufklärung
2 Ärzte 

1x Palliativ Tod



Im StVfG nicht beschriebene Bereiche (außerhalb, idealerweise vorher)

Wer gibt das Präparat aus?
§ Eine (dazu bereite) öffentliche Apotheke (nicht KH-Apotheke)

Wann darf dieser Schritt erfolgen?
§ Frühestens nach Eintragung der Sterbeverfügung im Register
§ maximal 1 Jahr nach Eintragung im Register

Welches Präparate wird ausgegeben?
§ Nach Überprüfung der Sterbeverfügung und Abfrage im Register
§ Präparat zur Selbsttötung: Natrium - Pentobarbital (oder per Verordnung vorgesehener anderer 

Wirkstoff)
§ Eventuell Begleitmedikation laut Sterbeverfügung (z.B. Antiemetikum)

Ergebnis? – Ausgabe des Präparates und Vermerk im Register

SuizidPräparatabgabe
Apotheke

Sterbeverfügung
Notariat

Patientenanwalt

Aufklärung
2 Ärzte 

1x Palliativ Tod



Im StVfG nicht beschriebene Bereiche (außerhalb, idealerweise vorher)

Was passiert nach dem Selbstmord?
§ Totenbeschau
§ Ggf. Obduktion

Wer führt diesen Schritt durch?
§ Ein Arzt mit Befugnis zur Totenbeschau (z.B. Allgemeinmediziner)

Ergebnis?
§ Wenn Hinweise vorliegen, dass der Tod in kausalem Zusammenhang mit Einnahme des 

Präparates steht: Meldung im Register
§ Bei Hinweis auf Rechtswidrigkeit: Anzeige (Offizialdelikt), muss verfolgt werden

Suizid
SuizidentIn

Präparatabgabe
Apotheke

Sterbeverfügung
Notariat

Patientenanwalt

Aufklärung
2 Ärzte 

1x Palliativ Tod



Müssen im Gesundheitsbereich tätige Personen mitwirken?

§ Niemand muss
§ Aufklärung im Sinne des StVfG leisten
§ An der Errichtung einer Sterbeverfügung mitwirken
§ Als Apotheker/in Medikament ausgeben
§ Suizidhilfe leisten

§ Niemand darf benachteiligt werden,
§ Wenn er/sie dies tut
§ Wenn er/sie dies verweigert

§ Diese Regel gilt für natürliche und juristische Personen 
(Institutionen, Krankenhäsuser, Apotheken)



Wie weit sind die Rahmenbedingungen (Apotheken, Notariate) 
vorhanden?

§ In jedem Bundesland gibt 
es Apotheken & 
Notariate, die sich bereit 
erklärt haben, eine 
solche Verfügung zu 
erstellen 

§ (Stand 08.02.2023)
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Quelle: Notariatskammer und Apothekerkammer März 2023



Palliativmedizin: das Diplom haben viele Ärzte, wie viele praktizieren in 
diesem Bereich?

Anzahl an aktiven Ärzten, die ein bestimmtes Diplom 
haben:
Stichtag 2015-01-01
§ ÖÄK Diplome fu ̈r Palliativmedizin: 3.485
§ ÖÄK Diplome fu ̈r Schmerztherapie: 1.232

Stichtag 2023-01-01
§ ÖÄK Diplome fu ̈r Palliativmedizin: 3780
§ ÖÄK Diplome fu ̈r Schmerztherapie: 1457



Parallel dazu: alliativmedizin soll mehr Geld erhalten

§ Verlautbarung (BGBl. I 2022/29)
§ Bundesgesetz über die Einrichtung eines Hospiz- und Palliativfonds 

und über die Gewährung von Zweckzuschüssen an die Länder zur 
finaziellen Unterstützung der Hospiz- und Palliativeversorgung ab 
dem Jahr 2022 (Hospiz- und Palliativfondsgesetz - HosPalFG)

§ Weiterhin nicht Teil der Regelversorgung, aber mehr Geld



Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG 1.1.2022)

Es wird beim Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz ein Fonds eingerichtet, …, 
Unterstützungsangebot an die Länder für die Hospiz- und 
Palliativversorgung im Langzeitpflege- und –
betreuungsbereich.
Dieser Fonds zahlt Zweckzuschüsse aus:
2022: 21 Millionen €
2023: 26 Millionen €
2024: 56 Millionen €



Gesundheitsausgaben in 2021: 49.128.000.000 € (49 Mrd = 12,2% BIP) 
Palliativzuschuss in 2022: 21 Millionen (0,428‰)



Versorgungskonzepte Palliativmedizin, assistierter ärztlicher Suizid, 
Sterbehilfe? Besteht da ein Konflikt?

Weixler D, Schmerzmedizin 2022; 38:22

§ Pallialv- und Hospizversorgung sind nicht Teil der Regelversorgung
§ Es besteht kein Rechtsanspruch
§ Abdeckung von Pallialvmedizin in Österreich bei ca. 50%
§ Für die ÖPG Rollen- Ziel- und Wertekonflikt
§ Auplärung durch Pallialvmediziner*in verpflichtend
§ Stellung der KH-Träger
§ Beziehungsabbruch???



Versorgungskonzepte Palliativmedizin, assistierter ärztlicher Suizid, 
Sterbehilfe? Besteht da ein Konflikt?

Weixler D, Schmerzmedizin 2022; 38:22

§ Palliativmediziner sehen ihre Aufgabe, sich an der Aufklärung zu 
beteiligen sehr kritisch weil
§ Ihre Grundhaltung geht in Richtung Lebens- und 

Sterbebegleitung, nicht Lebensverkürzung
§ In Summe eh schon zu wenig Zeit und Ressourcen
§ Fast alle Dienstgeber eher ablehnend



Nicht überraschend: kirchennahe Institutionen nehmen online kritische 
Haltung ein. 

Kitta A, Wien Klin Wochenschr 2023, ahead PMID: 36894787

2x Nachschau im WWW an allen 43 Palliativstationen in Österreich, 
Feb22 & Aug22
§ Nur bei 19% ist eine Stellungnahme online verfügbar
§ Keine einzige befürwortet die Inanspruchnahme von AS



Länder, in denen ärztliche Sterbehilfe (MAiD) bzw. Euthanasie erlaubt 
sind

Montagna G, Swiss Med Wkly 2023; 153: 40010

§ Europa
§ Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Spanien

§ Nord- Südamerika
§ Kanada, Kolumbien
§ Teile der USA: California, Colorado, Hawaii, Maine, Montana, New 

Jersey, New Mexico, Washington State, Oregon, Vermont, Washington 
D.C.)

§ Neuseeland und Australien 
§ New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, 

Western Australia

§ Definitionen: 
§ MAiD = ärztliche Hilfe beim Sterben, 
§ Euthanasie = Tötungsakt wird von Ärzt*in aktiv gesetzt



20 Jahre assistierter Suizid in der Schweiz (1999 – 2018), 
8.738 Personen, im Zeitraum 2014-2018 1,5% aller Todesfälle

Montagna G, Swiss Med Wkly 2023; 153: 40010

Stetig steigende Zahl an Personen, die assistierten Suizid 
durchführen
§ Mehr Frauen als Männer (57,2 vs 42,8%) – höhere 

Lebenserwartung?



20 Jahre assistierter Suizid in der Schweiz (1999 – 2018) untersucht in 
jeweils vier 5-Jahresperioden

Montagna G, Swiss Med Wkly 2023; 153: 40010

1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018

Todesfall gesamt 311.097 303.909 316.350 330.567

Alter 80 81 82 83

Assistierter Suizid, n (%) 582 (0,2%) 1.161 (0,4%) 2.175 (0,7%) 4.820 (1,5%)

Karzinom, n (%) 228 (39,2%) 474 (40,8%) 920 (42,3%) 1.958 (40,6%)

Neurodegenerativ, n(%) 86 (14,8%) 135 (11,6%) 316 (14,5%) 597 (12,4%)

Demenz, n 2 3 16 35

Zum Vergleich: in Ö sind in 2021 1.639 Patientinnen an 
Brustkrebs und 783 an Leukämie verstorben 



Meinungsumfrage aus Frankreich unter MA der ISV-Pflege und ISV-
Ärzt*innen 

Acquier M, Ann Intensive care 2023; 13:19

Umfrage 411 Ärzt*innen (35,8%), 738 ISV-Pflege (64,2%)
Ärzt*innen sehen MAiD und Euthanasie kritischer



Meinungsumfrage aus Frankreich unter MA der ISV-Pflege und ISV-
Ärzt*innen 

Acquier M, Ann Intensive care 2023; 13:19

3 Fallbeispiele im Rahmen der Befragung: ALS, Koma, schwere 
kognitive Beeinträchtigung (Demenz)
Hohe Zustimmung bei ALS & Koma



Meinungsumfrage aus Frankreich: Zufriedenheit mit dzt. gesetzlicher 
Lage bei ISV-Pflege geringer!

Acquier M, Ann Intensive care 2023; 13:19

Advanced Care Planning als Richtschnur wird befürwortet
Sorge in Bezug auf „safeguards“, in beiden Gruppen sehr hoch 



Zusammenfassung 1, was bisher geschah...

§ Gesetz wurde während Pandemie eingeführt, kurze Begutachtung
§ Breite gesellschaftliche Beteiligung an Diskussion ausgeblieben
§ Mehr Ressourcen HosPalG beschlossen, Umsetzung/Auswirkung?

§ Palliativmediziner sind skeptisch bis ablehnend
§ Krankenanstalten (Betreiber von Palliativstationen und Hospizen) 

sind ablehnend

§ In jedem Bundesland gibt es Notariate für die Errichtung der 
Verfügung

§ In jedem Bundesland gibt es Apotheken für die Abgabe der 
Präparate



Zusammenfassung 2 was die Zukunft bringen könnte

§ Liberalisierung fraglich
§ Nicht einwilligungsfähige Erwachsene (Demenz, Koma, etc.)
§ Nicht einwilligungsfähige Kinder
§ Vereinfachung der Aufklärung und Errichtung der Verfügung?
§ Rückzug der Palliativmedizin?
§ Moral distress durch Zielkonflikte von 

§ Patienten 
§ KH-Betreibern 
§ Palliativmedizinern 
§ Pflegepersonal



Udo Di Fabio: Die Kultur der Freiheit. Freiheit ist nie absolut und ohne 
Verantwortung unmöglich!  

Doch eine Freiheit, die andere Freie 
berücksichtigen muss, gehorcht 
bestimmten Bedingungen. Wenn es 
stimmt, dass der Freie aus dem 
Freisein Würde und Ehre bezieht, 
und dies etwas mit dem sozialen 
Rang und seinem Achtungsanspruch 
zu tun hat, kann ihm nicht gleichgültig 
sein, wie sein Handeln auf andere 
wirkt und wie ihr Handeln sein 
Handeln zu bestimmen vermag.

Freiheit denken heißt also immer 
auch soziale Bindung denken.
Diese fruchtbare Paradoxie, dass 
wahre Freiheit ohne die „Unfreiheit“ 
der Bindung gar nicht zu haben ist, 
beherrscht das neuzeitliche 
Freiheitsparadigma
(S. 72)



Ich lade Sie ein, an einer Umfrage teilzunehmen...

§ www.slido.com
§ # 1491 578



Ergebnisse einer Umfrage beim IFIMP 2022 (ca. 120 Teilnehmer, 
Ärzt*innen & dipl. Pfleger*innen)



Ergebnisse einer Umfrage beim IFIMP 2022 (ca. 120 Teilnehmer, 
Ärzt*innen & dipl. Pfleger*innen)



Österreich und sein historisches Erbe: Aktion T4

§ Hartheim – Teil der Aktion 
T4 Desinfektion genannte 
Tötung >200.000 im 3. 
Reich (Hartheim 18.000 
Tote in 1940-1941)


